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Gemeinde Unken 
Friedhofsverwaltung 
Niederland 147 
5091 Unken 

Für Rückfragen: 

Tel:  +43 (0)6589/4202/12 

Fax:  +43 (0)6589/4202/24 

E-Mail: leitinger@gde-unken.salzburg.at 

 

 
 

Antrag 
 
 
auf Urnenbeisetzung außerhalb des Friedhofes der Gemeinde Unken 
(gemäß § 21 Abs. 3 Salzburger Leichen- u. Bestattungsgesetz 1986 i.d.g.F. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass nur dann eine Bearbeitung gewährleistet werden kann, wenn 

die mit „*“ gekennzeichneten Pflichtfelder vollständig ausgefüllt sind. 

 

 
 
AntragstellerIn 
 

Familienname in 
Druckschrift* 

      Akad. Grad       

Vorname*       

Geburtsdatum*       Geschlecht*  weiblich  männlich 

 
Adresse und Kontakte 
 

Die folgende Adresse ist mein Hauptwohnsitz: 

Straße*       

Hausnummer*       bis       Stiege       Tür       

Postleitzahl*       Ort       

Telefon*       Fax       

E-Mail       
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Die Urne enthält die Asche der/des Verstorbenen 
 
 

Familienname in 
Druckschrift* 

      
Akad. 
Grad 

      

Vorname*       

Geboren am*       Verstorben am*       

 

Verhältnis des Antragstellers/der Antragstellerin 
zum/zur Verstorbenen* 

      

 
 

Angaben zum beantragten Beisetzungs- bzw. Verwahrungsort: 
 
Angaben zum Eigentümer der Liegenschaft/Wohnung 

Postleitzahl*       Straße/Hausnummer*       

Vor- und Familien-
name* 
 

Eigenschaft: 

      
 
Mieter / Eigentümer   

Grundstücksnum-
mer: 

      Katastralgemeinde:       

 
 
Angaben zur Liegenschaft 

Jener Teil der Liegenschaft / der Wohnung, auf dem / in der die Urne beigesetzt bzw. 
verwahrt werden soll, wird wie folgt genutzt* 
 
      
 

Die Verwahrung bzw. Beisetzung der Urne erfolgt an der im beiliegenden Lageplan ge-
kennzeichneten Stelle 

 

Lageplan (2-fach)               
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Allfällige Anmerkungen  
 

 
§ 21 Abs. 3 des Salzburger Leichenbestattungsgesetz besagt, dass die Bewilligung zu 
erteilen ist, wenn die Person der Antragstellerin/des Antragstellers und die Umstände der 
beabsichtigten Beisetzung, insbesondere der Beisetzungsort, erwarten lassen, dass die 
Urne pietät- und würdevoll behandelt wird. 
 

 
 

Informationen zum Datenschutz: 

Die von Ihnen bekanntgegebenen Daten werden 

 Im Rahmen des konkreten Verfahrens und der gesetzlichen Zulässigkeit an sons-

tige Verfahrensbeteiligte weitergegeben. 

 In der Gemeinde Unken nach Abschluss des Verfahrens gespeichert. 

 

Im Zusammenhang mit der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das 

Recht auf Auskunft, Richtigstellung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Daten-

übertragung sowie das Recht Beschwerde bei der Datenschutzbehörde zu erheben. 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Herbert Leitinger 

Tel.: 06589/4202/12. E-Mail: leitinger@gde-unken.salzburg.at  

 

 

 

 

 
 
 

Ort  Datum  Unterschrift AntragstellerIn 
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